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Die Eigentums- und Nutzungsrechte an der BQS-Spezifikation für das Deut-

sche Aortenklappenregister liegen bei der Deutsche Aortenklappenregister 

gGmbH (AOKL-Register) und beim BQS-Institut für Qualität und Patientensi-

cherheit (nachfolgend BQS-Institut). 

Das BQS-Institut überträgt im Auftrag des AOKL-Registers den Teilnehmern 
am Deutschen Aortenklappenregister sowie den Softwareherstellern, die für 
diese Teilnehmer Software zur Verfügung stellen (den Nutzern, s.u.), unent-
geltlich das nicht exklusive Recht zur Nutzung der BQS-Spezifikation für Zwe-
cke des Projekts zu den nachfolgenden Bedingungen.  

Durch die Nutzung der BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenre-
gister erkennt der Nutzer diese Bedingungen an.  

1 Nutzer 

Nutzer im Sinne der nachfolgenden Bedingungen ist jeder, der unter Verwen-
dung der BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister 

 Software zur Erfassung oder zum Versand von Daten des Deutschen 
Aortenklappenregisters entwickelt oder  

 Daten im Rahmen des Deutschen Aortenklappenregisters erfasst und 
dabei im Auftrag oder selbst erstellte Software zur Datenerfassung o-
der -übermittlung verwendet. 

2 Bedingungen 

Die Nutzung der BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister 
ist beschränkt auf:  

 die Entwicklung von Software zur Erfassung oder zum Versand von 
Daten des Deutschen Aortenklappenregisters  

 die Verwendung im Auftrag oder selbst erstellter Software zur Datener-
fassung oder -übermittlung im Rahmen des Deutschen Aortenklappen-
registers 

 die jeweils aktuelle, im Internet auf der Seite 
www.aortenklappenregister.de zum Download verfügbare Version der 
BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister. 

Der Nutzer verpflichtet sich, die jeweils aktuelle BQS-Spezifikation für das 

Deutsche Aortenklappenregister bei der Erfassung und Übermittlung von Da-

ten im Rahmen des Deutschen Aortenklappenregisters zu verwenden. Die Da-

tenübermittlung erfolgt quartalsweise an das BQS-Institut, der datenentge-

gennehmenden Stelle des Deutschen Aortenklappenregisters. Die Daten von 

Patienten, die in einem Quartal aufgenommen werden, sind bis zum Ende des 

darauffolgenden Monats dieses Quartals (z.B. 30.04, 31.07. etc.) an die Re-

gisterstelle beim BQS-Instituts zu senden, sofern die Patienten zu diesem 

Zeitpunkt bereits entlassen sind. Nur die kontinuierliche Übermittlung der Da-

ten ermöglicht das kontinuierliche Monitoring der Registerdaten. Die BQS-
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Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister darf von Nutzern und 

anderen Dritten in keiner Weise erweitert, gekürzt oder in anderer Weise ver-

ändert werden.   

Bei der Nutzung der BQS-Spezifikation in Datenerfassungs- und Datenüber-

mittlungssoftware ist auf das Urheberrecht des BQS-Instituts zu verweisen. 

Erstellte Software ist mit dem Hinweis "unter Verwendung der BQS-

Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister [Version] © [Jahr] BQS-

Institut für Qualität und Patientensicherheit GmbH" zu versehen. Dabei sind 

jeweils die Versionsnummer und das Jahr der Veröffentlichung der verwende-

ten BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister anzugeben. 

Die Rechte zur Vervielfältigung, Veröffentlichung und Weitergabe von Nut-

zungsrechten an Dritte bleiben beim AOKL-Register und beim BQS-Institut. 

Der Nutzer ist nicht berechtigt, die BQS-Spezifikation für das Deutsche Aor-

tenklappenregister in anderen Registererhebungen zu verwenden. 

Der Nutzer trifft geeignete Maßnahmen, die Einhaltung der vorstehenden 

Bestimmungen durch seine Mitarbeiter und von ihm beauftragte Dritte zu si-

chern.  

Für den Fall der Verletzung dieser Bestimmungen behalten sich die Deutsche 

Aortenklappenregister gGmbH und das BQS-Institut vor, das Nutzungsrecht 

für die BQS-Spezifikation für das Deutsche Aortenklappenregister zu entzie-

hen und ggf. Schadenersatz zu verlangen.  

3 Befristung 

Das Nutzungsrecht ist befristet auf die Geltungsdauer der jeweiligen Version. 

Die Geltungdauer beginnt mit dem in der Technischen Dokumentation ge-

nannten Gültigkeitsdatum und endet mit der Gültigkeit der jeweils nachfolgen-

den Version.  

4 Haftungsausschluss 

Das BQS-Institut versichert, dass die BQS-Spezifikation für das Deutsche Aor-

tenklappenregister sorgfältig entwickelt und geprüft wurde und keine bekann-

ten Mängel aufweist. Bei Fehlern und Irrtümern wird das BQS-Institut ange-

messene Massnahmen zu deren zeitnaher Beseitigung durchführen. Es kann 

jedoch keinerlei Haftung für diese Fehler und Irrtümer und ggf. Folgen daraus 

übernehmen. 

5 Fehlermanagement 

Für die Behebung von inhaltlichen Fehlern hat das BQS-Institut ein gerichte-

tes Verfahren zum Fehlermanagement eingerichtet. Dieses Verfahren beinhal-

tet die Meldung inhaltlicher Fehler an das BQS-Institut, die Klassifizierung und 
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Priorisierung der Fehler und die Festlegung und Durchführung geeigneter 

Maßnahmen zur Behebung der Fehler.  

Der Nutzer verpflichtet sich zur unverzüglichen, schriftlichen Meldung inhaltli-

cher Fehler und ggf. von Vorschlägen zur Fehlerbehebung.  


